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Amtsblatt 
des Landkreises Miltenberg  

 
 
 

 
 
 
 

Entwurf der Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Bayerischer Untermain 
(1) betreffend das Kapitel B X „Energieversorgung“,  

Abschnitt 3 „Windkraftanlagen“; 

Anhörungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit gem. Art. 16 Abs. 2 BayLplG vom 25. 
Juni 2012 (GVBL S. 254) 

 

Am 17. Mai 2013 hat der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Bayerischer 
Untermain beschlossen, den Regionalplan im Kapitel BX „Energieversorgung“, Abschnitt 3 
„Windkraftanlagen“ zu ändern und das dafür erforderliche Anhörungsverfahren einschließlich der 
Einbeziehung der Öffentlichkeit durchzuführen. 

 

Hierzu ist gemäß Art. 16 Abs. 2 BayLplG die Öffentlichkeit einzubeziehen. Deshalb wird der 
Planentwurf einschließlich Begründung und Umweltbericht 

im Landratsamt Miltenberg 

Brückenstr. 2, 63897 Miltenberg , Zimmer Nr. 204 

 

vom 1. Juli 2013 bis 31. August  2013 

 

während der Besuchszeiten/Öffnungszeiten 

Montag und Dienstag: 8:00 – 16:00 Uhr 

Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag: 08:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Freitag: 08:00 – 13:00 Uhr 

Sachgebiet

Az: 
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öffentlich ausgelegt. Vor einer Einsichtnahme ist eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
09371 501-364 oder 501-365 empfehlenswert. 

 

Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist besteht Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung 
gegenüber dem Regionalen Planungsverband Bayerischer Untermain (Bayernstraße 18, 
63739 Aschaffenburg) oder dem Sachgebiet 24 „Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung“ bei der Regierung von Unterfranken. 
 

Der Planentwurf wird in der genannten Zeit auf den Internetseiten der Regierung von Unterfranken 
unter 

http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/3/6/00703/index.html 

eingestellt. 

 

Hinweis: Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht begründet (Art. 
16 Abs. 2 Satz 5 BayLplG). 

 
Aschaffenburg, 20.06.2013 
 
 
 
 
Dr. Ulrich Reuter 
Landrat und 
Verbandsvorsitzender 


